
Anlage 1  
(zu Nr. 8.2.3) 

 
Gebiete mit besonderer Bedeutung für den Vogelschutz 

 

Dargestellt sind  

1. Schutzgebiete, d. h. Naturschutzgebiete mit Vogelschutz als Schutzzweck, Nationalparke, Europäische Vogel-

schutzgebiete inklusive Ramsar-Gebiete,  

2. bedeutende Gebiete für Wasservögel d. h. international, national und bayernweit bedeutende Gebiete für Wasser-

vögel zur Sommerrast und Mauser, Herbst-/Frühjahrsrast sowie Überwinterung und  

3. Wiesenbrütergebiete, also Brutgebiete mit den großen Wiesenbrüterarten Großer Brachvogel, Uferschnepfe, Rot-

schenkel, Wachtelkönig, Bekassine, Kiebitz. 


